






















Landratsamt Main-Tauber-Kreis                               Tauberbischofsheim, 28.08.2014 
-Untere Naturschutzbehörde- 
Herr geier 
 
 

Aktenvermerk 

 

 

Betreff: Landschaftsschutzgebiet – Errichtung von Windkraftanlagen 
 
 
Entwurf eines Textbausteins zum Thema „Ausschluss von Landschaftsschutzgebieten“ bei 
der Flächennutzungsplanung für „Konzentrationszonen Windkraftanlagen“ 
 
Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft sind folgende Landschaftsschutzgebiete ausge-
wiesen: 
 
Landschaftsschutzgebiet „Assamstadt“ (Verordnung vom 13.02.1981) 
Landschaftsschutzgebiet „Bad Mergentheim“ (Verordnung vom 13.04.1982) 
Landschaftsschutzgebiet „Igersheim“ (Verordnung vom 01.08.1979) 
 
Wesentlicher Schutzzweck der drei Landschaftsschutzgebiete ist die Sicherung ökologisch 
hochwertiger Gebiete, - insbesondere der Täler – sowie die Erhaltung des charakteristischen 
Landschaftsbildes als wertvolle Grünbereiche und Erholungsflächen für die Allgemeinheit. In 
den Schutzgebieten sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verän-
dern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere wenn dadurch der 
Naturhaushalt geschädigt, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört, das 
Landschaftsbild nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere 
Weise beeinträchtigt oder der Naturgenuss oder der besondere Erholungszweck der Land-
schaft beeinträchtigt wird. 
 
Die ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete befinden sich im Taubertal mit den angren-
zenden Seitentälern und umfassen im Wesentlichen die Talzonen mit angrenzenden Hang-
lagen. Diese Bereiche sind insbesondere auf Grund der Topografie für eine Windkraftnut-
zung eher ungeeignet. 
 
Die Errichtung von Windkraftanlagen innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes verstößt 
regelmäßig gegen die Schutzbestimmungen und wäre nur über den Weg einer Rücknahme 
des Landschaftsschutzgebietes oder im Einzelfall über eine Befreiung möglich. 
 
Landschaftsschutzgebiete tragen wesentlich zum Erhalt und zur Steigerung der Erholungs-
funktion, des Natur- und Landschaftserlebnisses sowie des Naturgenusses bei. Sie dienen 
damit insbesondere auch der Naherholungsfunktionen für die heimische Bevölkerung, der 
Erhaltung der Natur sowie der Steigerung der touristischen Attraktivität und der touristischen 
Wertschöpfung. 
 
Die VG beschließt daher, die ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete als Tabukriterium 
für die Errichtung von Windkraftanlage zu werten. 
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Bopp, Helena

Von: Geier, Karl-Heinz (Umweltschutzamt) <Karl-Heinz.Geier@Main-Tauber-

Kreis.de>

Gesendet: Montag, 1. September 2014 14:56

An: Bopp, Helena

Cc: Hielscher, Stephan (Umweltschutzamt); Pichler, Franz (Umweltschutzamt)

Betreff: AW: Landschaftsschutzgebiete - Konzentrationszonen für Windkraft

Sehr geehrte Frau Bopp, 

 

von der Gesamtfläche der Verwaltungsgemeinschaft Bad Mergentheim - Igersheim - Assamstadt sind derzeit knapp 

25 % der Gemarkungsfläche als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Die als Landschaftsschutzgebiet geschützten 

Bereiche konzentrieren sich auf das Taubertal mit Nebentälern und umfassen jeweils den Talgrund mit 

angrenzenden Hangbereichen. Die für die Windkraftnutzung geeigneteren Hochflächenbereiche sind nur vereinzelt 

randlich von der Landschaftsschutzgebietskulisse erfasst. 

 

Vor diesem Hintergrund und wegen der hohen landschaftlichen Wertigkeit der unter Schutz gestellten 

Landschaftsteile sollte für diese Bereiche von einer Ausweisung als Konzentrationszone für Windenergieanlagen 

abgesehen werden. Seitens des Landratsamtes als untere Naturschutzbehörde kann eine Befreiung von den 

Verboten der jeweiligen Landschaftsschutzgebietsverordnung oder eine Rücknahme der Schutzgebietsgrenzen für 

diesen Zweck nicht in Aussicht gestellt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Karl-Heinz Geier 

  

Landratsamt Main-Tauber-Kreis 

Umweltschutzamt 

Sachgebiet Naturschutz, Altlasten, Bodenschutz Gartenstraße 1 

97941 Tauberbischofsheim 

  

Tel.: 09341/82-5768 

Fax: 09341/82-5760 

E-Mail: karl-heinz.geier@main-tauber-kreis.de 

Homepage: www.main-tauber-kreis.de  

 

 

 

 

 

 

 

 


